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Die NRW.BANK ist durch das „Gesetz zur Stärkung der 
nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen in 
ihren Lage- und Konzernlageberichten“ (CSR-Richtlinie-
Umsetzungsgesetz) verpflichtet, ab dem Geschäftsjahr 
2017 ihre Berichterstattung um einen nichtfinanziellen 
Bericht gemäß § 289b HGB zu erweitern. CSR – Cor-
porate Social Respon sibility – bezeichnet die Verant-
wortung von Unternehmen für die Auswirkungen ihres 
Handelns auf die Gesellschaft und die Umwelt.

Im Kapitel 1 („Grundlagen der NRW.BANK als Förder-
bank für Nordrhein-Westfalen“) des Lageberichts wer-
den das Geschäftsmodell, die Ziele und Strategie sowie 
das Steuerungssystem der Bank  ausführlich beschrieben.

Als Förderbank für Nordrhein-Westfalen mit dem Auf-
trag, das Land und seine kommunalen Körperschaften 
bei der Erfüllung ihrer öffentlichen, insbesondere der 
struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben weitest-
gehend haushaltsunabhängig zu unterstützen, orientiert 
sich die NRW.BANK am Prinzip der Nachhaltigkeit.
Dies ist sowohl in § 3 NRW.BANK G als auch in § 5 der 
Satzung festgeschrieben.

Die bisherigen „Grundsätze der unternehmerischen 
Ver antwortung in der NRW.BANK“ sind in den Anfang 
2018 etablierten „Nachhaltigkeitsleitlinien“ aufge-
gangen.

Die NRW.BANK trägt als Förderbank für Nordrhein-
Westfalen unternehmerische Verantwortung. Die da-
mit einhergehenden sozialen, ethischen, ökologischen 
und ökonomischen Gesichtspunkte sind dabei im Ver-
ständnis der Bank untrennbar miteinander verbunden. 
Ver antwortung umfasst für die NRW.BANK ein gewis-
senhaftes, transparentes und lebendiges Handeln, das 
im Rahmen ihres Förderzwecks auf ihre Kunden, ihre 
Beschäftigten und die Gesellschaft insgesamt ausge-
richtet ist. Nachhaltiges Handeln ist daher ein zen-
trales geschäfts politisches Ziel der NRW.BANK. Die 
Zielsetzung der Nachhaltigkeit prägt und leitet ins-
besondere die Ausgestaltung des Förderangebots der 
NRW.BANK.

Richtschnur für das Förderangebot und dessen Weiter-
entwicklung sind die von der Gewährträgerversamm-
lung der Bank beschlossenen Grundsätze der Förder-
politik und die darauf aufbauende Förderstrategie, die 
sich aus der Strategie der NRW.BANK für die Jahre 
2018 bis 2021 ergibt. Zusammen gewährleisten sie 
eine konsistente Umsetzung des Fördergeschäfts 
 unter Berück sichtigung der politischen Leitlinien der 

nordrhein-westfälischen Landesregierung. Die Ent-
wicklung bedarfsgerechter und flexibler Förderlösun-
gen für Wirtschaft, Kommunen und Menschen in Nord-
rhein-Westfalen ist das gemeinsame grundlegende Ziel 
der Landesregierung und der NRW.BANK.

Ein integraler Bestandteil der Förderstrategie der Bank 
ist die unentgeltliche Bereitstellung monetärer und 
nichtmonetärer Ressourcen für das Förder geschäft – 
kurz umschrieben als „Förderleistung“. Eine zentrale 
Komponente der Förderleistung der NRW.BANK sind 
Zinsverzichte. Zum einen stellt sie Zinsverbilligungen 
über eine Subvention des Endkreditnehmerzinses unter 
Marktniveau zur Verfügung. Zum anderen verzichtet 
die Bank auf Erträge aus einer alternativen, höher ver-
zinslichen Anlage ihres Eigen kapitals, indem sie dieses 
für die Finanzierung von unter Marktzinsen ausgeleg-
ten Förderkrediten einsetzt.  Weitere Komponenten der 
Förderleistung bilden Risiko übernahmen sowie Dienst-
leistungen wie insbesondere Beratungsangebote für 
Unternehmen und Kommunen. Durch die Bereitstel-
lung von Förderleistung ist die NRW.BANK in besonde-
rem Maße in der Lage, für die jeweiligen Zielgruppen 
Förderprodukte anzubieten.

Das Förderangebot der NRW.BANK ist inhaltlich in die 
drei Förderfelder „Wirtschaft“, „Wohnraum“ sowie 
„Infrastruktur/Kommunen“ unterteilt. Diese bilden die 
Basis der Förderstrategie der NRW.BANK und kenn-
zeichnen die Einsatzbereiche, in denen die Förderung 
der NRW.BANK wirken soll. Jedes Förderfeld umfasst 
spezifische Förderthemen, welche die thematischen 
Förderschwerpunkte beschreiben und mittels der För-
derstrategie der NRW.BANK näher ausgestaltet werden. 
Konkretisierung erfahren die einzelnen Förderthemen 
durch die diversen Förderprodukte der NRW.BANK. 
Jedes Förder produkt ist daher einem Förderthema 
zugeordnet. 

Gemäß § 289c HGB sind die Aspekte Umwelt-, Arbeit-
nehmer- und Sozial belange, Achtung der Menschen-
rechte sowie Bekämpfung von Korruption und Beste-
chung berichtspflichtig. Es sind diejenigen Angaben 
zu machen, die für das Verständnis des Geschäfts-
verlaufs, des Geschäftsergebnisses, der Lage der  
NRW.BANK sowie der Auswirkungen ihrer Tätigkeit  
auf die nichtfinanziellen Aspekte erforderlich sind.

Im Sinne der gesetzlich erforderlichen Bericht erstat-
tung sind für die NRW.BANK die Aspekte „Umwelt-
belange“ und „Sozialbelange“ von wesentlicher Be-
deutung.
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Bestehende bedeutsamste Leistungsindikatoren für 
die Aspekte „Umweltbelange“ und „Sozialbelange“ 
sind ausschließlich finanzieller Art und werden im 
Lage bericht erläutert.

Im Hinblick auf „Umweltbelange“ leiten sich aus der 
Strategie der NRW.BANK zum einen das förderfeld-
übergreifende Querschnittsthema „Energiewende/
Umweltschutz“ sowie zum anderen die Green Bond-
Emissionen und das Green Bond Investment-Portfolio 
ab. Soziale Belange spielen für die Bank als im Sinne 
dieser Berichterstattung abgrenzbarem Bereich ins-
besondere in der sozialen Wohnraumförderung eine 
hervorzuhebende Rolle.

Durch die Geschäftstätigkeit der NRW.BANK ergeben 
sich keine wesentlichen Risiken im Hinblick auf die 
berichtspflichtigen Aspekte. Bei der Untersuchung 
wurden Eintrittswahrscheinlichkeit und das Ausmaß 
der möglichen Auswirkungen berücksichtigt. Aus füh-
rungen zur Steuerung der im Rahmen ihrer Geschäfts-
tätigkeit eingegangenen Risiken finden sich in Kapitel 5 
„Risiko- und Chancenbericht“ des Lage berichts.

Aufgrund des geringen Berichtsumfangs wurden für 
den nichtfinanziellen Bericht keine Rahmenwerke 
verwendet. 

Umweltbelange
Die NRW.BANK fördert und finanziert im Sinne ihrer 
Nachhaltigkeitsleitlinien gezielt Vorhaben und Pro-
gram me zur Verbesserung der Lebensgrundlagen, der 
sozialen Entwicklung sowie des Umwelt- und Klima-
schutzes in Nordrhein-Westfalen. Für ihre Förder-
aktivitäten setzt sie dabei auch eigene Erträge ein. 
Neben der wirtschaftlichen Tragfähigkeit der durch die 
NRW.BANK begleiteten Vorhaben und der Berück-
sichtigung der Interessen ihrer Kunden bildet damit die 
besondere Beachtung der Belange des Umweltschutzes 
im Rahmen der gesetzlichen Regelungen eine Grund-
voraussetzung für ihre Förderaktivitäten.

Die Umsetzung der Energie wende und die Berücksich-
tigung von Belangen des Umweltschutzes bedürfen 
einer ganzheitlichen Herangehensweise und spiegeln 
sich mit unterschiedlichen Facetten und Fördermaß-
nahmen im Förderthema „Energiewende/Umwelt-
schutz“ als Querschnittsthema in allen Förderfeldern 
wider. Ziel der NRW.BANK ist die nachfrageadäquate 
und passgenaue Bereitstellung von entsprechenden 
Förderprogrammen. Im Berichtsjahr wurden im Förder-

thema „Energiewende/Umweltschutz“ Fördermittel in 
Höhe von 2,2 Mrd. € zugesagt.  

Die NRW.BANK emittierte im Jahr 2013 als erste regio-
nale Förderbank in Europa einen Green Bond mit einem 
Volumen von 250 Mio. €. Seither stellt die Bank mit 
weiteren Green Bond-Emissionen in Höhe von jährlich 
500 Mio. € eine enge Verknüpfung zwischen ihren 
ökologisch orientierten Förderprogrammen und ihrer 
Refinanzierung über den internationalen Kapitalmarkt 
her. Die NRW.BANK gibt damit Investoren die Mög-
lichkeit, ihr Geld nachhaltig und ökologisch anzulegen. 
Die aufgenommenen Mittel aus dem Green Bond-Pro-
gramm fließen ausschließlich in die Refinanzierung 
zuvor identifizierter Förderprojekte aus Nordrhein-
Westfalen mit besonderem Klima- und Umweltnutzen. 
Voraussetzung für die Auswahl der Projekte sind zum 
einen die Kreditzusage in den letzten zwölf Monaten 
vor Emission und zum anderen der Förderzweck der 
Kredite mit dem Fokus auf die Unterstützung der 
Klima schutzpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen, 
die Nachhaltigkeitsziele der UN (Sustainable Develop-
ment Goals) und die Anpassungen an nicht zu ver-
meidende Folgen des Klimawandels. Die geförderten 
Projekte dienen der Reduzierung und Vermeidung 
nega tiver Umwelteinflüsse auf das Klima sowie dem 
Umgang mit den Folgen des Klimawandels. Der Fokus 
liegt dabei auf nordrhein-westfälischen Wasser- und 
Energieprojekten, wobei On-/Off-Shore-Windkraft und 
die Renaturierung der Emscher mit Blick auf Hochwas-
serschutz und Artenvielfalt den Schwerpunkt bilden. 
Durch eine unabhängige Nachhaltigkeitsrating-Agentur 
werden der ökologische Nutzen und die Qualität der 
ausgewählten Projekte der NRW.BANK.Green Bonds 
analysiert und bewertet. Ferner erstellt ein Forschungs-
institut im Auftrag der NRW.BANK seit dem Green 
Bond 2015 eine Wirkungsanalyse. 

Darüber hinaus greift die NRW.BANK seit dem Jahr 
2017 den Nachhaltigkeitsgedanken auch auf der Aktiv-
seite mit dem NRW.BANK.Green Bond Investment- 
Portfolio auf, das bis zum Jahr 2020 mit einer Ziel größe 
von 200 Mio. € aufgebaut werden soll. Im  Berichtsjahr 
wurden sechs „grüne“ Anleihen mit  Laufzeiten von bis 
zu zehn Jahren erworben, sodass zum 31. Dezember 2017 
das Volumen des Portfolios 94,5 Mio. € betrug. Für das 
Portfolio qualifizieren sich Schuldverschrei bungen, 
die den internationalen freiwilligen Leitlinien (Green 
Bond Principles) für die Emission von Green Bonds 
entsprechen. Somit ist auch ein transparentes Repor-
ting über die genaue Mittelver wendung und über die 
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durch die Projekte realisierten Umweltwir kun gen ge-
geben. Zudem wird von den Emittenten eine unab-
hängige Bewertung im Hinblick auf den ökologischen 
Nutzen und die Qualität (Second Opinion) oder eine 
Zertifizierung angelehnt an den Standard der Climate 
Bond Initiative eingeholt. Der Aufbau des Port folios 
erfolgt im Rahmen der bestehenden Risikostra tegie 
und Limite. Die NRW.BANK leistet damit als Investor 
einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Weiter entwicklung des Green Bond-Marktes. 

Sozialbelange
Die NRW.BANK hat den staatlichen Auftrag, das Land 
und seine kommunalen Körperschaften bei der Erfül-
lung ihrer öffentlichen Aufgaben, insbesondere in den 
Bereichen der Struktur-, Wirtschafts-, Sozial- und Wohn-
raumpolitik, zu unterstützen. Zur Erfüllung ihres Auf-
trags ist die NRW.BANK auch im Rahmen der staatli-
chen sozialen Wohnraumförderung tätig. Mit 967 För- 
derzusagen wurde im Geschäftsjahr 2017 ein Förder-
volumen von rund 907 Mio. € bzw. 9.666 Wohnein-
heiten erreicht.

Die Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen hat 
eine zentrale Bedeutung bei der Schaffung von be-
zahlbarem Wohnraum und wird auch in Zukunft eine 
große Bedeutung behalten. Mit dem Wohnungsbau-
förderungsprogramm 2018 bis 2022 von mindestens 
800 Mio. € p. a. wird das Ziel verfolgt, mehr geförder-
ten und somit bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 

Die Eigentumsförderung wird als ein wichtiger Beitrag 
zur Erfüllung der Wohnwünsche vieler Familien sowie zur 
Bekämpfung der Altersarmut schrittweise und bedarfs-
gerecht ausgeweitet. Für eine verbesserte Inanspruch-
nahme der Eigentumsfördermittel werden – wie in den 
übrigen Programmbestandteilen auch – gezielt Anreize 
wie beispielsweise Tilgungsnachlässe aus Kompensa-
tions zahlungen des Bundes und des Landes gesetzt.

Die Mietwohnraumförderung wird ein starkes Förder-
segment bleiben, weil in vielen Orten in Nordrhein-West-
falen derzeit kein ausreichendes Angebot an preiswerten 
Wohnungen bereitsteht. Die Förderung von Quartiers-
maßnahmen und von Sonderprogrammen (Wohnraum 
für Menschen mit Behinderungen, für  Studierende, 
experimenteller Wohnungsbau) entspricht der Intention 
der Landesregierung, zielgruppenscharfe, bedarfsge-
rechte und innovative Angebote zu schaffen. Zugleich 
bietet sie Kommunen und Investoren eine mittelfristige 
Finanzierungsperspektive für größere Projekte.

Das Wohnraumförderungsprogramm wird ab 2018 
jährlich rund 520 Mio. € für die Förderung von Miet-
wohnungen, 80 Mio. € für die Eigentumsförderung,  
80 Mio. € für die Modernisierung, 70 Mio. € für beson-
dere Projekte der Quartiersentwicklung und der regio-
nalen Kooperation sowie 50 Mio. € für studentisches 
Wohnen umfassen. Unter Beibehaltung des Förder-
programms in Höhe von mindestens 800 Mio. € sollen 
Mittel für die Eigentumsförderung in den Folgejahren 
schrittweise auf 120 Mio. € gesteigert werden. 

Düsseldorf/Münster, den 14. Februar 2018
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